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Notwendigkeit der Verteidigung bei
Betreuung
SIPO 5 140 Abs. 2

Steht der Beschuldigte unter Betreuung und zählt zum Auf-
gabenkreis des Betreuers dieVertretung vor Behörden, ist
insoweit stets von einer notwendigen Verteidigung aus-
zugehen.

LG M a g d e b u rg, Beschl. v. 21 .07 .2072 - 25 Qs 53 /22

Aus den Gründen: I. Gegen den Besch. wird von der StA M. ein
Ermittlungwerfahren wegen des Yerdachcs des unerlaubren Besiues
von Btm gem. $ 29 Abs. 1 BIMG geftihrt.

Dem Besch. wird vorgeworfen, a m 02.05.2022 in B. 0,7g Marihuana
sowie 3,2g Methamphetamin besessen zu haben, wobei diese Btm
i.R.e. Verkehrskontrolle bei dem Besch. aufgefunden und sicher-
gestellt worden seien.

Mit Schriftsao v.01.05.2022 [...] zeigte RA F. die Verteidigung
des Besch. an und beantragte namens und in Vollmacht des Besch.,
diesem gem. $ 140Abs. 2i.Y.m, $ 141 Abs. 1 S. I i.V.m. S 142
Abs. 1 S. 1 und 2 SIPO beigeordnet zu werden. Der Verteidiger fühne
aus, dass er im Falle seiner Beiordnung das'Wahlmandat niederiege.
Zudem bat der Verteidiger um die unverzügliche Weiterleitung des

Antrages gem. S 142 Abs. 1 S. i SIPO an das zr:srändige AG. Zur
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Begründung führte der Verteidiger aus, dass es sich hieibei um einen
Verstoß gegen das BIMG arlässlich der Festnahme oauftrund 230-er
Haftbefehls" a:n01.05.2022 in dem Verlären [...] handele.

Mit Beschl. v.22.06.2022 [...] wies das AG M. den Antrag des

Besch. auf Bestellung eines Pfiichtverteidigers zuriick. Zur Begriin-
dung wurde ausge{iihrt, dass bei dem Besch. am 02.05.2022 inB.
0,7g Marihuana sowie 3,2g Metlamphetamin aufgefunden worden
seien. DieVorausserzungen des $ 140 Abs. 2 SIPO lägen nichtvor.
\feder die Schwere der Tat noch die Schwere der zu erwartenden
Rechtslolge noch die Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage ließen
die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheinen. Rs sei nicht
ersichdich, dass sich der Besch. nicht selbst verteidigen könne. Auch
die Voraussetzungen des $ 140 Abs. 1 SIPO seien nicht gegeben.

Mit Schriftsatz v.28.06.2022 [...] legte der Verteidiger sofortige
Beschwerde gegen den Beschl. des,4G v. 22.06.2022 ein [...]. Der
Verteidiger führte aus, dass der Besch. unter amtlicher Betreuung
srehe, sodass ein Fali der norwendigen Verteidigung gem. $ 140

Abs. 2 SIPO gegeben sei.

Mit Schriftsatz v. 13.07.2022 übersandte der Verteidiger der Kam-
mer den Beschl. des AG A. - Betreuangsgericht - v. 30.A7.2015
(...), durch den der Besch. unter Betreuung des Mitarbeiters des

Betreuungsvereins S. e.V., Herrn B., gestellt wurde. Der Aufgaben-
kreis des Betreuers umfasst dalach auch die Vertretung in Rechts-/
Antrags- und Behördenangelegenheiten.

Mit gerichtlichem Schreiben v. 15.07 .2022 teilte das AG A.- Betreu-

angsgericht- det Kammer miL dass die Betreuung des Besch. nach wie
vor bestehe und ab 29 .07 .2A22 lnr die nächsten 7 J. verlängert werde.

II. Die nach $ f42Abs.7 S. 1 SIPO i.Vm. S 311 SIPO zulässige

sofortige Beschwerde des Besch. ist im Erg. begründet.

Vorliegend sind die Vorausserzungen frir die Bestellung eines

Pflichweneidigers gegeben. Es liegt ein Fallder notwendig€n
Verteidigung gem. S 140 Abs. 2 SIPO vor.

Nach $ 140 Abs. 2 SIPO liegt ein Fall de,r notw€ndigen Ver-
teidigung vor, wenn wegen der Schwere der Tät, der Schwere
der zu erwartenden Rechtsfolge oder wegen der Schwierigkeit
der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers
geboten erscheint oder wenn ersichtlich ist, dass sich der Besch.

nicht selbst verteidigen kann.

Vorliegend ist die Mitwirkung eines Verteidigers geboten, weil
der Besch. sich selbst nicht sinnvoll verteidigen kann.

Die Mirwirkung eines Verteidigers ist immer dann erforderlich,
wenn Anhaltspunkte dafrir bestehen, dass der Besch. aus in
seiner Person liegenden Gründen (geistige Ffiigkeiten, Gesund-
heitszustand, sonsdge Umstände) nicht in der Lage sein wird,
alie Möglichkeiten einer sachgemäßen Verreidigung zu nuzen
(BeckOK-StPO I Krawcry k, 39. Ed., 0 1.0 1.2021,S I 40 Rn. 39).
Dabei ist S 140 Abs. 2 SIPO schon dann anwendbar, wenn an

der Fähigkeit zur Selbswerteidigung erhebliche Zweifei bestehen
(Meyer-Goßn er l S c hmin-SrPo, 64. Aug. 202 1, $ 1 40 Rn. 30).

Steht der Besch. unter Betreuung und zählt zum Aufgatren-
kreis des Betreuers die Vertretungrror Behörden, ist insoweit
stets von einer norwendigen Verteidigung auszugehen (LG
BerlinStY 2020, 165; 2016, 487; KG BeckRS 2A16,04227;
LG Leipzig BeckRS 2017,128130; OLG Hamm, Bescbl. v.

14.08.2003 -2 Ss 4391A3, NISfl 2003, 3286; Krawczyh, a.a.O.
Rn. 45; MüKo-SIPO/Thomas/Kämpfer,2014, S 140 Rn.49).

Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass der Besch. durch
den Beschl. des AG A. - Beneuungsgericht - v. 3A.A7.2AL5
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(...) unter Betreuung des Mitarbeiters des Berreuungsvereins

S. e.V., Herrn 8., steht, ist vorliegend von einer Unfiihigkeit
des Besch. zur Selbswerteidigung und somit von einer nonven-

digen Verteidigung i.S.d. S 140 Abs. 2 SIPO auszugeh€n. [...]
' N4itgeterhvonRAJan-Robert Funck, Braunschweig.
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